Baudirektion
Kanton Zirich ARV/ 24 12010

VERFUGUNG

vom 9. Marz 2010

Hirzel. Privater Gestaltungsplan Kerniiberbauung Spitzen (Anderung)

Genehmigung (§ 2 lit. b PBG)

Mit RRB Nr. 3372/1986 ist der private Gestaltungsplan Kerniiberbauung Spitzen
genehmigt worden. Am 26. November 2009 stimmte die Gemeindeversammlung Hirzel
der Anderung des privaten Gestaltungsplans zu. Gegen diesen Beschluss wurde gemiss
Rechtskraftbescheinigungen der Kanzlei der Baurekurskommissionen vom 11. Januar
2010 und des Bezirksrates Horgen vom 7. Januar 2010 kein Rechtsmittel eingelegt. Mit
Schreiben vom 1. Februar 2010 ersucht der Gemeinderat Hirzel um Genehmigung der
Vorlage.

Die Vorlage umfasst im Wesentlichen Vorschriften betreffend die Mdglichkeit zur Nut-
zung der Dachgeschosse.

Die Vorlage ist rechtmissig, zweckmissig und angemessen (§ 5 PBG).

Die Baudirektion verfiigt:

L Die Anderung des privaten Gestaltungsplans Kerniiberbauung Spitzen, der die Ge-
meindeversammlung Hirzel am 26. November 2009 zugestimmt hat, wird geneh-

migt.

. Die Staats- und Ausfertigungsgebiihr betrigt Fr. 552.00 (104 103/83120.40.210) und
wird dem Rechnungsadressaten gemiss Dispositiv Ziffer V auferlegt.

II. Gegen Dispositiv Ziffer II dieser Verfligung kann innert 30 Tagen, von der Mittei-
lung an gerechnet, beim Regierungsrat schriftlich Rekurs erhoben werden.
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IV. Die Gemeinde Hirzel wird eingeladen, Dispositiv Ziffer I gemiss §§ 6 und 89 PBG

offentlich bekannt zu machen.

V. Mitteilung an den Gemeinderat Hirzel (fiir sich und zuhanden der beteiligten
Grundeigentiimer unter Beilage von einem Dossier), an die Kanzlei der Baurekurs-
kommissionen (unter Beilage von einem Dossier) und an das Amt fiir Raumordnung
und Vermessung (unter Beilage von zwei Dossiers) sowie an den Rechnungs-
adressaten Tuwag Immobilien AG, Einsiedlerstrasse 25, 8820 Widenswil.

Ziirich, den 9. Miirz 2010 ' égt‘llmgrr'c‘ltnft?r:g und Vermessun
100184/Owi/Zst - H

Fur den Auszug:




Auszug aus dem Protokoll
des Regierungsrates des Kantons Ziirich

Sitzung vom 24. September 1986

3372. Privater Gestaltungsplan Kerniiberbauung Spitzen, Hirzel

Am 27. Juni 1986 stimmte die Gemeindeversammlung Hirzel dem priva-
ten Gestaltungsplan im Sinne von §§ 85 f des Planungs- und Baugesetzes
(PBQG) fiir die Kerniiberbauung in Spitzen zu. Innerhalb der Rekursfrist
gingen gemiss Rechtskraftbescheinigungen der Kanzlei der Baurekurs-
kommissionen vom 15. August 1986 und des Bezirksrates Horgen vom
11. August 1986 keine Rekurse ein.

Mit den zugehorigen Vorschriften bildet der Gestaltungsplan eine
vollstandige Uberbauungsregelung, welche die inhaltlichen Erforder-
nisse eines Gestaltungsplans gemaiss § 84 PBG erfiillt. Er ersetzt fiir den
Geltungsbereich des Plans die allgemeine Bau- und Zonenordnung und
kann als recht- und zweckmassige Regelung genehmigt werden.

Auf Antrag der Direktion der 6ffentlichen Bauten
beschliesst der Regierungsrat:

I. Der Beschluss der Gemeindeversammlung Hirzel vom 27. Juni 1986
betreffend Zustimmung zum privaten Gestaltungsplan fiir die Kern-
iiberbauung in Spitzen wird genehmigt.

II. Mitteilung an den Gemeinderat Hirzel, 8811 Hirzel (unter Beilage
eines mit dem Genehmigungsvermerk versehenen Exemplars des Gestal-
tungsplans), das Verwaltungsgericht, die Kanzlei der Baurekurskommis-
sionen sowie an die Direktion der 6ffentlichen Bauten.

Ziirich, den 24. September 1986

Vor dem Regierungsrat
Der Staatsschreiber :

i. V.
Hirschi



Kanton Ziirich
Gemeinde Hirzel

Exemplar des
Amtes fir R avmgi@nung

Kernuberbauung Spltzen

Privater Gestaltungsplan

Mst. 1: 500

/‘"

C. Triib , Horgen

E. Hany, Rapperswil
Erben Hegetschweiler, Horgen

Die Grundeigentiimer :

~ Zustimmung der Gememdeversummlung am 27 Juni 1986

Namens der Gemeindeversammiung
Der Prdsident :

VIR &

Regueru gsrat am 24, S@&

Der Sc/ht\eiber :
?@8%

Vom .

mit Beschluss Nr. 33 22 genehmigt.
Vor dem /Regierungsrate ;

Der Staatsschreiber :

THEO STIERLI + PARTNER AG
'‘BURO FUR RAUMPLANUNG
8033 ZURICH, POSTFACH

TELEPHON
01 3624647

Sachbearbeiter: 1S

Plandatum: [Q. |. 1985 | Anderungen: 14.2 86, 18.3.86 Auftrags Nr. 1476

Gezeichnet: Sch/ IH | Plangrosse: 44 x84 23.5.86,3.6.86 Abgabe-
Gepruft: : ‘ Datum:

LEGENDE
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Amt fir Raumordnung und Vermessung

Kanton Zurich

Gemeinde Hirzel

Revision Gestaltungsplan Kernlberbauung Spitzen

Bauvorschriften
Synoptische Darstellung

Beschluss des Gemeinderates vom 15. Juli 2009
zuhanden 6éffentlicher Auflage, Vorprifung und Anhérung

Zustimmung Gemeindeversammlung am 26. November 2009

Namens der Gemeindeversammlung

yéside t: Der Schrdiber:
A -

Von der Baudirektion

genehmigt am: =9, Marz 2010 BDV Nr. 244 | A0

Fur die Baudirektion




Gemeinde Hirzel Synoptische Darstellung
Revision Gestaltungsplan Spitzen

Festsetzung Grundeigentimer

Kat.Nr. Eigentimer Datum Unterschrift

2708 Gemeinde Hirzel

2709 See Immo AG, Horgen.

2710 See Immo AG, Horgen

2711 See Immo AG, Horgen

2712  Gebr. Kuoni AG, Ztrich

2713  Gebr. Kuoni AG, Zurich

‘_7 L . L / { /
2714  Herta Walder, Kilchberg il ) it bt SIS svsnienns



Gemeinde Hirzel Synoptische Darstellung 132609.019
Revision Gestaltungsplan Kernuberbauung Spitzen

Vorschriften fur den privaten Gestaltungsplan Revisionsvorlage Bemerkungen
Spitzen mit 6ffentlich-rechtlicher Wirkung gemaéss §
85 + 86 PBG

Zustimmung der Gemeindeversammlung am 27. | Zustimmung Gemeindeversammlung am
Juni 1986. 26. November 2009
RRB Nr. 3372 vom 24. September 1986

Art.1 Geltungsbereich / Bestandteile

1.1 Der Gestaltungsplan gilt fr denim Plan Mst. Der Perimeter wird nicht verandert.
1:500 bezeichneten Perimeter.

1.2 Der Gestaltungsplan besteht aus dem Plan
Situation Mst. 1:500 und Schnitte Mst. 1:200
und diesen Vorschriften.

Art. 2 Inhalt des Gestaltungsplanes

2.1 Die zulassige Ueberbauungwirddurch dieim
Plan enthaltenen Eintragungen: anre-
chenbare Geschosse, Gebdudehéhen, Ge-
samthoéhen und Gebaudeflachen der
Hochbauten innerhalb der Baubegren-
zungslinien sowie Freiflachen, Unterni-
veaugarage und Zivilschutzraume festge-
legt. Der Gestaltungsplan legt auch den
Bereich der Wendeschleife des Busses sowie
die oberirdische Parkierung fest.

2.2  Abstandsfreie Gebaude gemass § 269 PBG
sind innerhalb der dusseren Baubegren-
zungslinien (entlang der Strassen) gestattet.




Gemeinde Hirzel

Revision Gestaltungsplan Kerntberbauung Spitzen

Synoptische Darstellung

132609.019

Ausser der Unterniveaugarage kénnen
Pflicht-Zivilschutzraume und ein Sanitats-
hilfsposten errichtet werden. Die privat-
rechtliche Vertragsregelung bleibt vorbe-
halten.

Art. 3 Nutzweise / Bauweise/ Ausnitzung
3.1 Die Nutzweise richtetsich nach § 2941it.aPBG; | Es ist nur nicht storendes Gewerbe zu- | Anpassung an tibergeordnete Gesetzgebung.
es sind jedoch nur nicht stérende Gewerbe | lassig. Aufgehoben durch G vom 1. September 1991
zulassig. (0S51,817).InKraftseit 1. Februar 1992 (0S 52,
48).
3.2 Furdie Hauser 1aund 1bist biszudenimPlan
festgelegten maximalen Langen- und
Breitenmassen geschlossene Bauweise ge-
stattet. FUr die Hauser 2-4 sowie die
Trafostation gilt offene Bauweise.
3.3 Die Ausnutzungsziffer tiber das Gesamtareal | Die Uberbauungsziffer tber das Ge- Die Uberbauungsziffer wird analog der gel-
darf maximal 65% betragen. samtareal darf maximal 25% betragen. |tenden Nutzungsordnung eingeflhrt.
Das GP Gebiet entspricht weitgehend der Zone
K2B.
Zuséatzlich anrechenbar wirden die abge-
stutzten Vordacher und Balkone. Der Vergleich
vorhandener mit max. UZ zeigt, dass noch
Reserven von rund 162 m2 Gebaudeflache
bestehen, wasausreichend Spielrauminnerhalb
des GP Perimeter ergibt.
3:4 Balkonedurfendie Baubegrenzungslinieum | Balkone durfen die Baubereiche um Zur Verstandlichkeit ist der Wortlaut zu prazi-

maximal 1,5 m Gberragen.

maximal 1,5 m tberragen.

sieren. Die bestehenden Gebaude wurden so
erstellt. Die Baubegrenzungslinien durfen
damitebenfallsummax. 1.5muberragtwerden,
wo diese mit den Baubereichen zusammen-
fallen.




Gemeinde Hirzel

Revision Gestaltungsplan Kerntuberbauung Spitzen

Synoptische Darstellung

132609.019

3:5

Dachaufbauten sind nur im 1.
Dachgeschoss zulassig.

Das 2. Dachgeschoss ist grundsatz-
lich von den Stirnseiten her zu be-
lichten und beltften.

In den Dachflachen sind Ochsen-
augen sowie stehende Dachfla-
chenfenster vereinzelt in der Grésse
von maximal 0.50 m? Lichtmass
zulassig.

Vorschrift in Anlehnung an die Kernzonen-
vorschriften.

Art. 4 Geschosszahlen, Gebdude- und Gesamt-

hdéhen

41 DieZahlderanrechenbaren Geschosseregeln
sich geméss den Gebaudequerschnitten im

Plan.

4.2  Entsprechend den Gebdudequerschnitten

sind die Gebdudehdhenkoten sowie die

Gebiude- und Gesamthdhen auf die nach-

stehenden Maximalmasse beschrankt:

Gebiudehdhen- | Gebdude- | Ge-
koten m .M. m | héhen samtho
m he
m
Haus 1a 662.20/663.00 7,5/8,5 12,9
Haus 1b 663.75/663.00 8,5/7,0 12,7
Haus 2 662.40/662.60 7.0/7,0 12,0
Haus 3 660.10/660.40 6,5/6.0 11,5
Haus 4 660.60/660.80 7,0/6,5 11,9
Trafostation/FW | 657.00/656.50 3,5/3,0 5,5

Bei kleineren Terraindifferenzen ist die Limitierung

durch die Gebdudehdhenkoten massgeblich.




Gemeinde Hirzel Synoptische Darstellung 132609.019
Revision Gestaltungsplan Kernuberbauung Spitzen

Art. 5 Architektonische und Umge-

bungs-Gestaltung

5.1 Die architektonische Gestaltung sowie die Sonnenkollektoren sind in der geltenden BZO
Material und Farbwahl hat einer dérflichen derGemeindeHirzel nurinderKernzone Anicht
Erscheinungsform zu entsprechen. Die Ge- zugelassen. Der GP orientiert sich an den
baudesollenzurErgdnzungderBebauungim Vorschriften einer Kernzone K2B, wo Son-
Ortskern Spitzen beitragen. Sie sind zu- nenkollektoren zugelassen sind.
sammen mit ihrem Umschwung so zu ge- Gemass §1 lit. k BVV sind Anlagen zur Nutzung
stalten, dasssiesichins Ortsbild einfligen und von Sonnenenergie unter 35 m2 auf Dachernin
eine gute Gesamtwirkung erreicht wird. Bauzonenunddiedie Dachflacheum nichtmehr

als 10 cm Uberragen, sogar von der Bewilli-
gungspflicht befreit.

5.2 Die Firstrichtung muss in Richtung der
Langsfassaden der Gebaude verlaufen. Die
Déacher sind mit braunen Tonziegeln ein-
zudecken.

5.3  Die Balkone durfen die Dachvorspriinge um
hochstens 50 cm Uberragen.
Die Lange der Dachaufbauten darf 1/3 der
Gesamtfassadenlange einer Gebdudeseite
nicht Uberschreiten.. Die maximal zuldssige
Lange ist in einzelne Dachaufbauten zu
gliedern.

5.4  Die Freiflachen sind zu begriinen und mit
Spielplatzen und Ruheflachen auszuge-
stalten und durch das Pflanzen von Baumen
und Strauchern zu bereichern. Insbesondere
ist die platzartige Ausweitung bei der
EinmUndung der Sprimuli Strasse in die
Schénenbergstrasse durch einen markanten
Baum oder eine Baumgruppe zu betonen.

5.5 Mit der Baueingabe ist ein verbindlicher
Gartengestaltungs- und Bepflanzungsplan
einzureichen. Dieser muss die vorgesehene
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Revision Gestaltungsplan Kernliberbauung Spitzen

Terraingestaltung, Lage und Grdsse der
Spielplatze und Ruheflachen sowie Art und
Anzahl der neuen Bepflanzung ausweisen.

Art. 6 Verkehrserschliessung, Parkierung

6.1 Aufdem Areal raumendie Grundeigentiimer
gemadss im Plan eingetragenem Bereich fur
die Oeffentlichkeit Platz fiir eine Busschlaufe
ein. Die Abtretung oder Dienstbarkeit wird
vertraglich geregelt.

6.2 Die Zu- und Wegfahrt zur Unterniveauga-
rage hat an derim Plan enthaltenen Stelle zu
erfolgen.

6.3  Die den Wohnungen zugehérigen Pflicht-
parkplatze sind qemass BZO-Anforderungen
zu erstellen. Oberirdisch sind die erforder-
lichen Besucherparkplatze anzulegen und
fur diesen Zweck zu reservieren.

6.4  Fir die interne Erschliessung der Ueber-
bauung sind im Bauprojekt Fussgangerver-
bindungen auszuweisen. Die allfélligen
Zugange zu den Pflicht-Zivilschutzrdumen
und zum Sanitatshilfsposten sind als 6f-
fentliche Wege sicherzustellen.

6.5 Die Ausgestaltung der Busschlaufe und der
Trottoirs hat gemass separatem Tiefbau-
projekt zu erfolgen.

Art. 7 Inkrafttreten

Der private Gestaltungsplan tritt mit der Verof- Der revidierte private Gestaltungsplan tritt mit
fentlichung der regierungsratlichen Genehmigung der Veréffentlichung der Genehmigung der
in Kraft. kantonalen Baudirektion in Kraft.




GEMEINDE HIRZEL Kanton Zirich

PRIVATEHR GESTALTUNGS SPLAN
KERNUEBERBAUUNG SPITZEN

VORSCHRIFTEN

<_—'

. o s )
Die Grundeigentimer: Cﬁ:;éf C. Trub, Horgen

E. Hany, Rapperswil

<:::?;9Mu” Erben Hegetschwiler, Horgen

Zustimmung der Gemeindeversammlung am 27. Juni 1986

Namens der Gemeindeversammlung

Der Prasident: Der Siiiiiber:
/e ot 74

L Con 109
Vom Regierungsrat am .Zfa.y,;c.vaﬁ
mit Beschluss Nr. 3372 genehmigt.

Vor dem Regierungsrate
Der Staatsschreiber: %

THEO STIERLI + PARTNER AG 30. Juni 1986
BURO FUR RAUMPLANUNG o

Rotelstr. 84 8057 Ziirich °




‘Gestiitzt auf die §§ 83-89 des Gesetzes iiber die Raumplanung
und das O6ffentliche 'Baurecht (PBG) wird dem nachstehenden pri-

vaten Gestaltungsplan zugestimmt:

VORSCHRIFTEN FUER DEN PRIVATEN GESTALTUNGSPLAN KERNUEBERBAUUNG
SPITZEN mit O6ffentlich-rechtlicher Wirkung gemdss § 85+ 86 PBG

Art.l Geltungsbereich / Bestandteile

1.1 Der Gestaltungsplan gilt fiir den im Plan Mst. 1:500 be-

zeichneten Perimeter.

1.2 Der Gestaltungsplan besteht aus dem Plan Situation

Mst.31:500 und Schnitte Mst. 1:200 und diesen Vorschriften,

Art. 2 Inhalt des Gestaltungsplanes

2.1 Die zuldssige Ueberbauung wird durch die im Plan enthaltenen
Eintragungen: anechenbare Geschosse, Gebéudehéﬁen, Ge-
samthShen und,éébaudefléchen der Hochbauten innerhalb
der Baubegrenzungslinien sowie Freiflichen, Unterniveau-
garage und Zivilschutzrdume festgelegt. Der Gestaltungs-
plan legt auch den Béreich der Wendeschleife des BussesV

sowie die oberirdische Parkierung fest.

2.2 Abstandsfreie Gebdude gemdss § 269 PBG sind innerhalb
der dusseren Baubegrenzungslinien (entlang der Strassen)
gestattet. Ausser der Unterniveaugarage k&nnen Pflicht-
Zivilschutzréume und ein Sanitédtshilfsposten errichtet

werden. Die privatrechtliche Vertragsregelung bleibt vor-
behalten.



Art. 3 Nutzweise / Bauweise / Ausniitzung

3.1 Die Nutzweise richtet sich nach § 294 lit.a PBG; es sind
jedoch nur nicht stdrende Gewerbe zuldssig.

3.2 Fiir die Hiuser la.und 1lb ist bis zu den im Plan festge-
legteh maximalen Langen- und Breitenmassen geschlossene
Bauweise gestattét.'Fﬁr,die Hduser 2-4 sowie die Trafo--
station gilt offene Bauweise. e G e '

3.3 Die Ausniitzungsziffer iiber das Gesamtareal darf maximal
65% betragen.

3.4 Balkone diirfen die Baubegrenzungslinie um maximal 1,5 m
iberragen.

Art. 4 Geschosszahlen, Gebdude- und Gesamthohen

4.1 Die zahl der anrechenbaren Geschosse,’rééeln sich gemidss
den Gebdudequerschnitten im Plan. " i G

4.2

Entsprechend den Gebdudequerschnitten sind die Geb&dudehdhen-
koten sowie die Gebdude- und Gesamthdhen auf die nachstehen-

den Maximalmasse beschréankt:

. Gebdudehdhen- Gebdudehdhen Gesamthohe

koten m U.M. m m
Haus 1la 662.20/663.00 7r 5/875 1219
Haus 1lb 663.75/663.00 ._8’5/7’0 12r7
Haus 2 662.40/662.60 7,0/7,0 12,0
Haus 3 660.10/660.40 6,5/6,0 11,5
Haus 4 660.60/660.80 7,0/6,5 11,9

Trafostation/FW657.00/656.50 3,5/3,0 5y 5

Bei kleineren Terréindifferenzen ist die Limitierung durch -

die Geb&dudehShenkoten massgeblich.



Art. 5 Architektonische und Umgebungs-Gestaltung

5.1 Die architektonische Gestaltung sowie die Material- und Farb-
wahl hat einer dorflichen Erscheinungsform zu entsprechen.
Die Gebdude sollen zur Ergdnzung der Bebauung im Ortskern
Spitzeh beitragen. Sie sind zusammen mit ihrem Umschwung
so zu gestalten, dass sie sich ins Ortsbild einfligen und eine

gute Gesamtwirkung erreicht wird.

5.2 Die Firstrichtung muss in Richtung der Langsfassaden der Ge-

bdude verlaufen. Die Ddcher sind mit braunen Tonziegeln ein-

zudecken.

5.3 Die Balkone dﬁrfen<iu3DachvorSprﬁnge_um hochstens 50 cm
Uberragen. Die Linge der Dachaufbauten darf 1/3 der Gesamt-
fassadenldnge einer Gebdudeseite nicht i{iberschreiten. Die
maximal zuldssige Ldnge ist in einzelne Dachaufbauten zu

gliedern.

5.4 Die Freifldchen sind zu begriinen und mit Spielpl&dtzen und
Ruhefldchen auszugestalten und durch das Pflanzen von
Bdaumen und Strduchern zu bereichern. Insbesondere ist die
platzartige Ausweitung bei der Einmiindung der Spriimiili-
strasse in die Schdnenbergstrasse durch einen markanten

Baum oder eine Baumgruppe zu betonen.

5.5 Mit der Baueingabe ist ein verbindlicher Gartengestaltungs-
und Bepflanzungsplan einzureicheﬁ. Dieser muss die vorgesehe-
ne Terraingestalﬁung, Lage und Grdsse der Spielpl&dtze und
Ruhefldchen sowie Art und Anzahl der neuen Bepflanzung aus-

weisen.



Art. 6 Verkehrserschliessung, Parkierung

6.1 Auf dem Areal rdumen die Grundeigentiimer gemdss im Plan
eingetragenem Bereich der Oeffentlichkeit Platz-fiir eine
Busschlaufe ein. Die Abtretung oder Dienstbarkeit wird.ver-

traglich geregelt.

6.2 Die Zu- und Wegfahrt zur Unterniveaugarage hat an der
im Plan enthaltenen Stelle zu erfolgen.

6.3 Die den Wohnungen zugehdrigen Pflichtparkpldtze sind geméiss

BZO-Anforderungen zu erstellen. Oberirdisch sind die erfor- Ao

derlichen Besucherparkplitze anzulegen und filir diesen Zweck

Zu reservieren.

6.4 Flr die interne Erschliessung der Ueberbauung sind im Bau-
projekt Fussgdngerverbindungen auszuweisen. Die allfalligen
Zugdnge zu den Pflicht-Zivilschutzrdumen und zum Sanitdts-

hilfsposten sind als &ffentliche Wege sichérzuste}len.

6.5 Die Ausgestaltung der Busschlaufe und der Trottoirs hat

gemdss separatem Tiefbauprojekt zu erfolgen.

Art. 5 Inkrafttreten

Der private Gestaltungsplan tritt mit der Verdffentlichung der

regierungsrdtlichen Genehmigung in Kraft.
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Amt fir Raumordnung und Vermessung

Kanton Zurich

Gemeinde Hirzel

Revision Gestaltungsplan Kerntuberbauung Spitzen

Planungsbericht zur Revision
Gemass Art. 47 RPV

Beschluss des Gemeinderates vom 15. Juli 2009
zuhanden 6ffentlicher Auflage, Vorprifung und Anhérung

Von der Gemeindeversammlung zugestimmt am 26. November 2009

Namens der Gemeindeversammlung

lyésidzt: Der Schrgiber:

Von der Baudirektion
genehmigt am: ~ |BDV.Nr——7

Fur die Baudirektion'



Revision GP Spitzen
Planungsbericht

Festsetzung GrundeigentOmer

Kat.Nr.  Eigentimer Datum  Unterschrift

2708 Gemeinde Hirzel

2709 See Immo AG, Horgen

2710 See Immo AG, Horgen

2711 See Immo AG, Horgen

2712 Gebr. Kuoni AG, Zurich

2713 Gebr. Kuoni AG, Ztrich

(/} . *3 v J P
2714 Heu):taWalder, Kilchberg 17'(3 ('I‘U'UG‘L .................



Revision GP Kernuberbauung Spitzen

Planungsbericht

Gemeinde Hirzel
Seite 3 von 14

1 Anderungsantrag rechtsgiiltiger Zonenplan vom 22. Méirz 2006

Wofisbuel#]

Legende £5-5uten

x3a [l Kemzone A 3 Geschosse "

xn [l Kemzone A 2 Geschosse

w28 [l Kemzone B. 2 Geschosse. Kermzone B. 2 Geschosse *

va [l worvzone, 3 Geschosse
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2 Ausgangslage

Im Gebiet Spitzen besteht seit der Uberbauung Hegetschweiler, Triib, Hany zwischen Schénenberg-, Sprimdli- und Bachen-
moosstrasse ein privater Gestaltungsplan fur die Kerntiberbauung Spitzen. Diesem Gestaltungsplan wurde am 27. Juni 1986
durch die Gemeindeversammlung zugestimmt und vom Regierungsrat am 24. September 1986 mit Beschluss Nr. 3372 geneh-
migt. Der Gestaltungsplan besteht aus den Planen 1:500 Situation und 1:200 Schnitte sowie den Bauvorschriften.

In der Zwischenzeit hat sich im Jahr 1994 die Nutzungsordnung der Gemeinde Hirzel von der Ausnitzungsziffer zur Uberbau-
ungsziffer gedndert. Da sich dadurch Erleichterungen im Bereich der Nutzung der Unter- und Dachgeschosse ergeben, wurden
bereits in den Jahren 1999 und 2004 Versuche unternommen, eine solche Nutzung zu erméglichen.

Ausléser fur die vorliegende Revision des Gestaltungsplanes ist der Antrag der Firma Tuwag Immobilien AG, vertreten durch
Hotz Partner AG, beide in Wadenswil.
3 Ziel

Die vorgesehene Revision des Gestaltungsplanes soll die planerischen Grundlagen fiur eine mégliche Nutzung der Dachgeschos-
se ohne wesentlichen Anderungen am bestehenden Erscheinungsbild der Kerniberbauung Spitzen erméglichen.

4 Verfahren

Bei dem in Revision zu ziehenden Gestaltungsplan handelt es sich um einen privaten Gestaltungsplan im Sinne von §86 PBG mit
Abweichungen von den Bau- und Zonenvorschriften.

Die Festsetzung der neuen Vorschriften erfolgt deshalb einstimmig durch die GP-Beteiligten. Die Anderung der Vorschriften
bedarf der Zustimmung der Gemeindeversammlung (Art. 14 lit. ¢ GO) und der Genehmigung durch die Baudirektion.
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5 Grundlagen
5.1 Revision GP Kerniiberbauung Spitzen

Rechtsgultiger Gestaltungsplan 27. Juni 1986
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Der Gestaltungsplanperimeter umfasst finf Mehrfamilienhauser (Haus 1a, 1b, 2, 3 und 4) mit je fnf Wohnungen.
Diese weisen folgende Wohnungsspiegel auf:

Haus
Erdgeschoss
1. Obergeschoss
2. Obergeschoss
Dachgeschoss

Haus 2
Erdgeschoss
1. Obergeschoss
2. Obergeschoss
Dachgeschoss

Haus 3
Erdgeschoss
1. Obergeschoss
2. Obergeschoss
Dachgeschoss

Haus 4
Erdgeschoss
1. Obergeschoss
2. Obergeschoss
Dachgeschoss

UN-Garage

- Haus 1
Haus 2
Haus 3
Haus 4

1a
4.5 und 3.5 Zimmer-Wohnung
4.5 und 4.5-Zimmer-Wohnung

4.5 und 5.5 Zimmer-Wohnung mit Galerie

Galerie und Estrich

2.5 und 4.5 Zimmer-Wohnung
4.5 und 4.5-Zimmer-Wohnung
4.5 Zimmer-Wohnung mit Galerie
Galerie und Estrich

2.5 und 4.5 Zimmer-Wohnung
3.5 und 4.5-Zimmer-Wohnung
4.5 Zimmer-Wohnung mit Galerie
Galerie und Estrich

2.5 und 4.5 Zimmer-Wohnung
3.5 und 4.5-Zimmer-Wohnung
4.5 Zimmer-Wohnung mit Galerie
Galerie und Estrich

19 PP und 4 Motorrader
7 PP und 2 Motorrader
6 PP und 1 Motorrader
6 PP und 1 Motorrader

1b

2.5 und 4.5 Zimmer-Wohnung

4.5 und 5.5-Zimmer-Wohnung

2 5.5 Zimmer-Wohnung mit Galerie
Galerie und Estrich
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5.2 Heutige Situation

Die Uberlagerung des Gestaltungsplanes mit der aktuellen Grundbuchvermessung zeigt, dass

- alle funf Mehrfamilienhauser mit kleinen Abweichungen (Haus 1) innerhalb der Baubereiche der Hochbauten erstellt wurden
- die Baubegrenzungslinien entlang Strassen und gegen den Innenhof durch Hauptgeb&ude eingehalten wurden

- die Baubereiche durch Haus 1a und 1b teilweise Uberstellt wurden

- die Baubegrenzungslinien entlang Strassen und gegen den Innenhof durch Balkone Uberstellt (Haus 1a und 1b) wurden

- die Balkone die Baubereiche teilweise bis 1.30 m tUberragen (Haus 1b, 4)

- samtliche Verkehrsflachen erstellt wurden
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7.1

7.2

Grundeigentum

Innerhalb des Gestaltungsplanes befinden sich folgende Grundeigentlimer

Kat.Nr. Flache Eigentimer Ort

m2
2708 1941 Gemeinde Hirzel Strassengebiet
2709 11 See Immo AG, Horgen PP Wendeschlaufe
2710 1088 See Immo AG, Horgen Sprimulistrasse 1
2711 1327 See Immo AG, Horgen Schénenbergstrasse 52
2712 1170 Gebr. Kuoni AG, Zurich Schénenbergstrasse 52
2713 925 Gebr. Kuoni AG, Zurich Bachenmoosstrasse 1
2714 978 Charlotte Walder, Kilchberg Bachenmoosstrasse 3

Planerische Randbedingungen

Erschliessung

Pro Mehrfamilienhaus kann max. je eine Dachwohnung realisiert werden, weshalb sich die Anzahl der ber die Schénenberg-,
Spramuli- und Bachenmoosstrasse erschlossenen Wohneinheiten um fiinf erhdhen kénnte. Die Spramuli- und
Bichenmoosstrasse, tiber welche die Zufahrt zu den Geb&uden des GP Spitzen erfolgt, sind geméass dem Anhang der Zugangs-
normalien (700.5) fur 150 Wohneinheiten ausgelegt. Dieser Wert wird mit den zusatzlichen funf Wohnungen nicht Gberschrit-
ten. Die Erschliessung ist gentigend.

Ausniitzung

Gemass Art. 3 der Baubestimmungen des GP Spitzen darf die Ausniitzungsziffer Uber das ganze Areal maximal 65% betragen.
Nicht zur Anwendung kam § 255 PBG, welcher einerseits die Nettomessweise und andererseits die Anrechenbarkeit von Dach-
und Untergeschossen regelt. Diese Bestimmungen traten erst per 1.2.1992 in Kraft und waren somit nicht Bestandteil der guil-
tigen Nutzungsordnung innerhalb des GP Perimeters.

Gemass Baubewilligung GRB Nr. 23 vom 2. Marz 1987 (BG 6/87) betrug die Ausnutzung 63.7% oder 3563 m? Bruttogeschossfla-
che bei einer anrechenbaren Landflache von 5593 m?.. Der Ausbau der Dachgeschosse wirde demnach die zuldssige Ausnut-
zung Uberschreiten. Mit der Anwendung der heutigen Privilegierung (Nettomessweise, Privilegierung Dach- und Untergeschos-
se) wirde wohl grundsatzlich Reserven geschaffen, da die Vollgeschosse aber Gber die Querschnitte geregelt sind, ist aufgrund
der max. Gebaudehdhen davon auszugehen, dass die Uberbauung mehrheitlich mit 2 Voll- und 2 Dachgeschossen erstellt wur-
de und somit die Anwendung § 255 PBG nicht zu einer ausreichenden Reserve fihren wirde.
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Die geometrischen Festlegungen des Gestaltungsplanes entsprechen ungefahr den gultigen Bauvorschriften der Kernzone K2B.
Die Uberbauungsziffer in der Zone K2B betrégt 25%, die Uberprifung der Ausnttzung gibt folgendes:

Kat.Nr. |Grundflache [Gebaude [Geb.flache |Balkone, [Uberbauungs-
Vorspriinge |ziffer
m2 Vers.Nr. m2 m2
2709 111 0.0%
2710 1088 782 249 10 23.8%
2711 1327 876 270 25 22.2%
2712 1170 810 253 15 22.9%
2713 925 795 233 16 26.9%
2714 978 805 233 16 25.5%
Total 5599 1238 82 23.6%

Ein Ubergang zum Nutzungsregime Uberbauungsziffer fihrt zur Anrechnung der abgestutzten Eingangsuberdachungen sowie
der Balkone. Die obige Berechnung zeigt die zusatzlich anzurechnenden Fléchen. Die Berechnung der Uberbauungsziffer zeigt,

dass mit Ausnahme der beiden Parzellen Kat.Nrn. 2713 und 2714 noch Reserven bestehen. Die Reserve betragt insgesamt noch
rund 1262 m? Gebaudeflache.

Es sind somit ausreichend Reserven fir die Einfiihrung einer Uberbauungsziffer von max. 25% vorhanden.
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7.3

74

7.5

7.6

Geschosszahl, Gebdude- und Gesamthéhen

Der Dachgeschossausbau ist ein Innenausbau und wére auch gemass Art. 6 BZO in den Kernzonen méglich. Die Anforderungen
an die Geschosszahl, Gebaude- und Gesamthéhen gemass Art. 4 der Vorschriften des GP Spitzen bleiben unverdndert gultig
und wirden durch einen Ausbau auch nicht verletzt.

Dachaufbauten

Art. 9, 10 und 16 BZO unterstellen Dachaufbauten, Dachfldichenfenster und Dacheinschnitte der Drittelsregelung von § 292
PBG. Art. 5.3 der GP Vorschriften regelt die max. Lidnge auf einen Drittel der Fassadenldnge und schreibt explizit vor, diese in
einzelne Dachaufbauten zu gliedern.

Bei einem allfalligen Dachausbau ist insbesondere die geniugende Belichtung dieser Raumlichkeiten einzuhalten und bei den
Dachgestaltungselementen zu beriicksichtigen. Sinngemaéss zu Art. 6 Abs. 2 soll die Belichtung und Beltftung des

2. Dachgeschosses von der Stirnseite her erfolgen. Dachflachenfenster missen gemaéss Art. 10 Abs. 5 BZO stehend angeordnet
werden und sind nur bis zu einer Grésse von 0.5 m? Lichtmass zulassig.

Einordnung und Gestaltung

Ausserliche Veranderungen an den Dachgeschossen mussen Art. 5.1 der Vorschriften des GP Spitzen genlgen. Art. 8 BZO legt
fest, dass an Alt- oder Ersatzbauten Fenster Sprosseneinteilung und Fensterladen vorzusehen sind. Da es sich bei den Gestal-
tungsplan-Bauten um neuere Bauten handelt, kann auf eine Fenstersprossung im Sanierungsfall verzichtet werden. Aus Grin-
den des Erscheinungsbildes darf eine solche Veranderung nur hausweise erfolgen.

Balkone mussen die Bestimmungen von Art. 5.3 des Gestaltungsplanes einhalten. Zudem mussen sie innerhalb der Baubereiche
erstellt werden und diirfen gemass Art. 3.4 der GP-Vorschriften die Baubegrenzungslinien um maximal 1.5 m tberragen.

Anforderung an Raume

Die vorgesehenen Wohnungen in den Dachgeschossen mussen die Anforderungen des PBG beztiglich Besonnung (§ 301), Be-
lichtung und Beltiftung (§ 302), Mindestflache (§ 303), Raumhohe (§ 304) und innere Erschliessung (§ 305) erfullen.

Die Anforderungen der Besonderen Bauverordnung | (BBV I) bezuglich Kichen (§ 36) und Einstellgelegenheiten fur Vorrate
und Hausrat (§ 39) sind zu erflllen.

Bei einem Dachgeschossausbau entfallen teilweise Nebenrdume. Der Nachweis geméss den Anforderungen PBG und BBV | ist
im Rahmen von Baueingaben zu erbringen.
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7.7

7.8

Nutzweise
Die in Art. 3.1 der GP-Vorschriften beziehen sich auf § 292 lit. a PBG, der 1992 aufgehoben wurde und legt zusatzlich fest, dass
nur nicht stérendes Gewerbe zuldssig ist.

Abstellplatze

Die Anzahl Pflichtabstellplatze und Besucherparkplatze wird gemass Art. 38 der Bau- und Zonenordnung (BZO) uber die An-
zahl Wohnungen und tiber Bruttogeschossflache berechnet.

Es sind 27 Wohnungen vorhanden. Geméss Baubewilligung GRB Nr. 23 vom 2.31987 (BG6/1987) betragt die Ausnutzungsziffer
63.7 %, was einer Fliche von ca. 3563 m? BGF entsprach. Dies entspricht im Minimum 27 Abstellplatzen (1 PP/Wohnung) oder
48 Abstellplatzen bei 1 PP/ 75 m2 BGF. Zusatzlich waren 5 Besucherparkplatze zu erstellen. Von der Anzahl her reichen die im
GP vorgesehenen und realisierten Parkplatze (38 PP UN, 15 Aussen PP).

Die Berechnungen der Ausniitzung erfolgten bei der Baueingabe nach dem Bruttoprinzip, heute gilt das Nettoprinzip, also die
Berechnung ohne die Aussenwandquerschnitte.

Die Berechnung ergibt folgendes:
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Haus Stockwerk

1 Untergeschoss
Erdgeschoss

1. Obergeschoss
2. Obergeschoss
Dachgeschoss

Total

2  Untergeschoss
Erdgeschoss
1. Obergeschoss
2. Obergeschoss
Dachgeschoss

Total

3  Untergeschoss
Erdgeschoss
1. Obergeschoss
2. Obergeschoss
Dachgeschoss

Total

4  Untergeschoss
Erdgeschoss
1. Obergeschoss
2. Obergeschoss
Dachgeschoss

Total

Gesamtuberbauung

gemass Baubewilligung Korrekturen  Total
BGF in m2
0.00 0.00
469.36 7.00 476.36
-25.30
-39.19
520.93 -39.55 481.38
508.77 -39.55 469.22
142.94 -3.90 139.04
1'642.00 -140.49 1'566.00
0.00 0.00
235.35 -21.30 214.05
253.31 -21.30 232.01
140.74 -15.99 124.75
29.24 -3.02 26.22
658.64 -61.61 597.03
0.00 0.00
220.61 -19.80 200.81
234.09 -19.80 214.29
135.05 -15.99 119.06
29.24 -3.02 26.22
618.99 -58.61 560.38
0.00 0.00
220.33 -19.80 200.53
234.09 -19.80 214.29
135.05 -15.99 119.06
29.24 -3.02 26.22
618.71 -58.61 560.10
3'538.34 -319.32 3'283.51

Bemerkungen

Bastelraume 48.79 m2
Umnutzung BG vom 11.11.1993
Abzug 2 Abstellrdume

Abzug Aussenwande

Abzug Aussenwande

Abzug Aussenwande

Abzug Aussenwande

Bastelrdume 84.04 m2
Abzug Aussenwande
Abzug Aussenwande
Abzug Aussenwéande
Abzug Aussenwande

Bastelraume 42.54 m2
Abzug Aussenwande
Abzug Aussenwande
Abzug Aussenwande
Abzug Aussenwande

Bastelrdume 42.54 m2
Abzug Aussenwande
Abzug Aussenwénde
Abzug Aussenwande
Abzug Aussenwande
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Bei einem Dachstockausbau der Hauser 2 - 4 resultieren drei Wohnungen mehr, womit total 30 Wohnungen vorhanden waren.
Gemass obiger Aufstellung besteht durch die heutige Berechnungsart eine Reserve von rund 320 m? Bruttogeschossflache. Da-
mit resultieren gem. Art. 38 BZO im Minimum 30 Abstellplatze (1 PP/Wohnung) oder 44+4 Abstellplatzen bei 1 PP/ 75 m? BGF.
Zusatzlich waren 5 Besucherparkplatze zu erstellen. Damit gentgen die heutigen Abstellplatze auch fir einen Dachgeschoss-
ausbau der Hauser 2 — 4. Der entsprechende Nachweis ist jedoch mit einer Baueingabe beizubringen.

8 Offentliche Auflage, Anhérung und Vorpriifung

Die Revision des Gestaltungsplanes Spitzen lag wahrend 60 Tagen vom 24. Juli 2009 bis 21. September 2009 6ffentlich auf.
Wadhrend dieser Zeit war jedermann berechtigt, sich zum Planinhalt zu &ussern. Es gingen keine Einwandungen ein.

Gleichzeitig wurden die Unterlagen den nach- und nebengeordneten Planungstrdgern zur Anhérung zugestellt. Es wurden
keine Einwande gegen die Vorlage erhoben.

Mit Schreiben vom 28. September 2009 nahm die Baudirektion des Kantons Zirich im Rahmen der Vorprifung in zustimmen-
den Sinne zur Revision der Vorschriften Stellung.

9 Planungsablauf

Festsetzung Grundeigentiimer 3. Juli 2009

Eingang Gemeinderatskanzlei zur Auflage/Akteneinsicht GR 7. Juli 2009

Formelle Verabschiedung der Revisionsvorlage im Gemeinderat zuhanden: 15. Juli 2009

offentlicher Auflage, Anhérung, Vorpriifung

Offentliche Auflage i. S. von §7 Abs. 2 PBG Publikation: 24. Juli 2009

Dauer 60 Tage Beginn: 24. Juli 2009
Abschluss: 21. September 2009

Vorprifung durch die Baudirektion des Kantons Ziirich Mitte Juli bis Mitte Oktober 2009

Anhérung der nach- und nebengeordneten Planungstrager i.S. von §7 Abs. 1 Mitte Juli bis Mitte September 2009

PBG

Beraten von allfdlligen Einwédndungen im Gemeinderat 28. September 2009

Verabschiedung der Teilrevision zuhanden der Gemeindeversammlung im 19. Oktober 2009

Gemeinderat

Beratung und Festsetzung durch die Gemeindeversammlung 26. November 2009
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Osterwalder, Lehmann
Ingenieure und Geometer AG

Stefan Osterwalder



	Genehmigungsverfügung (BDV 24 vom 09.03.2010)
	Genehmigungsverfügung (RRB 3372 vom 24.09.1986)
	Plan
	Vorschriften
	Vorschriften (BDV 24 vom 09.03.2010)
	Vorschriften (RRB 3372 vom 24.09.1986)

	Planungsbericht nach Art. 47 RPV

